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1 Einleitung 

Im Zuge der europäischen Integration wurden seit Beginn der 60er Jahre 
wesentliche Teile der agrarpolitischen Kompetenzen von einzelstaatlichen 
Handlungsträgern auf Gemeinschaftsorgane verlagert. Diese Kompetenzver-
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schiebung erfolgte allerdings zwischen den einzelnen Teilbereichen der 
Agrarpolitik in sehr unterschiedlichem Umfang: Während die markt- und 
preispolitische Zuständigkeit nahezu vollständig auf die Gemeinschaft 
übertragen wurde, sind die "nichtpreispolitischen" Aktionsbereiche zu ei
nem erheblichen Teil in einzelstaatlicher Verantwortung (und Finanzie
rung) verblieben (SEEBOHM, 26). 

Besonders deutlich tritt der Tatbestand einer weitgehenden einzelstaatli
chen Autonomie im Bereich der Agrarsozialpolitik hervor (KOMMISSION, 18). 
Ansätze einer gemeinsamen Politik auf diesem Gebiet gibt es allenfalls im 
Zusammenhang mit der Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen 
Erwerbstätigkeit für Zwecke der Strukturverbesserung (Landabgaberente ) 
(RICHTLINIE 72/160 EWG, 22). Eine gemeinsame landwirtschaftliche Sozial
politik existiert weder im Sinne einer sozialen Sicherung gegenüber be
stimmten Lebensrisiken - vor allem Alter, Krankheit , Unfall (KOMMISSION, 
17) - noch, abgesehen von der Richtlinie 72/160 EWG, als Instrument der 
Agrarstrukturpol itik oder gar der sektoralen Einkommenspol itik. Dieser 
Tatbestand wirft die grundsätzliche Frage der Kompatibilität der einzel
staatlichen Agrarsozialpolitiken mit der gemeinsamen Agrarpolitik auf·. 
Daneben stellen die sich abzeichnenden Veränderungen der wirtschafts- und 
agrarpolitischen Rahmenbedingungen einen zusätzlichen Anlaß dar, eine ge
meinsame, d.h. einheitlichen Regeln unterworfene ~ gemeinsam finanzier
te Politik der agrarsozialen Sicherung in Erwägung zu ziehen. 

Die Aktualität dieser Problemstellung ergibt sich zum einen aus dem be
vorstehenden Beitritt von drei teilindustrialisierten Ländern mit schwer
wiegenden sozialen Problemen auch und gerade im ländlichen Raum, und zum 
anderen aus den preispolitischen Konsequenzen, denen die gemeinsame 
Agrarpolitik infolge finanzpolitischer Zwänge aus unserer Sicht unaus
weichlich ausgesetzt sein wird. Unsere folgenden überlegungen widmen sich 
daher zum einen den prinzipiellen Aspekten einer Harrnonisierung nicht
preispolitischer Bereiche beim gegenwärtigen Integrationsstand und führen 
dann u.a. zu der Frage, inwieweit eine gemeinsame landwirtschaftliche So
zialpolitik bei verengtem preispolitischen Spielraum (SCHMITT, 24) als 
kompensatorisches Instrument in Betracht gezogen werden könnte. Dabe i 
werden wir zunächst die für eine Untersuchung dieser Problemstellung re
levanten Rahmenbed i ngungen dar legen und ansch ließend die Adäquanz ei ner 
gemeinsamen landwirtschaftlichen Sozialpolitik im Hinblick auf unter
schiedliche Teilziele prüfen. 
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2 Darstellung der gegebenen Rahmenbedingungen 

Eine Beurteilung politischer Maßnahmen hat u.a. zu berücksichtigen, was 

"unter den jeweiligen Umständen möglich ist" (GIERSCH, 7). Ihre Eignung 

wird nicht nur durch die vorgegebenen Ziele, sondern auch durch situa

tionsspezifische Faktoren determiniert. Aus diesem Grunde ist eine Dar

stellung der gegebenen Rahmenbedingungen einer gemeinsamen Agrarsozialpo

litik notwendig. Dabei sind, quasi um den Harmonisierungsbedarf zu illu

strieren, zunächst die wesentlichen Prinzipien der derzeit gegebenen all

gemeinen und vor allem der sektorspezi fi sehen Sozialpolitiken der Mit

glieds- und Beitrittsländer abzubilden. Jedoch reicht ein Hinweis auf das 

~~dcl.e. UlMldJ. allein nicht aus. Die Erfahrungen mit einer auf 

das wirtschaftspolitische Umfeld nicht abgestimmten Teilintegration im 

Agrarbereich verdeutlichen die Notwendigkeit, ~ jedem weiteren Integra

tionsschritt sorgfältig zu prüfen, ob dieser den jeweils gegebenen und 

sich abzeichnenden ~d~d&.- Rahmenbedingungen angemessen 

ist. 

2.1 Prinzipien der allgemeinen Sozialpolitik in Europa 

Da der landwirtschaftlichen Sozialpolitik in den Mitgliedstaaten der Ge
meinschaft i.d.R. das Ziel der sozialrechtlichen Gleichbehandlung der 

Landwirte zugrundeliegt, ist eine Bezugnahme auf die allgemeinen Systeme 

der sozialen Sicherheit erforderlich, deren Darstellung sich allerdings 

im folgenden auf eine kurze Skizzierung prinzipieller Unterschiede be

schränken soll (ausführliche Informationen finden sich bei HEISE, 13, S. 
31 f.; URFER, 28; DOROW, 5; DOMSCH, 4). Diese sind zunächst in bezug auf 

die Finanzierung der Sozialleistungen zu beobachten. Während z.B. im Rah

men der Alterssicherung in den meisten Mitgliedsländern die Beitragsfi

nanzierung vorherrscht, ist in einigen Staaten (Vereinigtes Königreich, 

Italien, Dänemark, partiell auch Niederlande und Belgien) die staatliche 
Finanzierung von z.T. dominierender Bedeutung (DOROW, 5). Innerhalb der 
überwiegend beitragsfinanzierten Sicherungssysteme bestehen beträchtliche 

Unterschiede im Hinblick auf die Verteilung der Lasten auf Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer (PRELLER, 21, S. 509 ff.). Auf der Leistungsseite beste
hen sowohl hinsichtlich des Leistungsumfangs als auch in bezug auf An
spruchsvoraussetzungen und Bemessungsgrundlagen der Leistungsgewährung 

gravierende Abweichungen (DOMSCH, 4, S. 20 ff.). Als wichtigstes Beispiel 

wiederum aus dem Bereich der Altersversorgung kann angeführt werden, daß 
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hinsichtlich der Frage, ob nur eine Absicherung eines Existenzminimums 
oder eine Voll versorgung und ob diese zwangsweise oder auf freiwi II iger 
(betrieblicher) Basis erfolgt, innerhalb der Gemeinschaft (einschließlich 
der Beitrittsländer) keine Kongruenz feststellbar ist: Während die Nie
derlande, Irland und Spanien nur eine Sicherung des Existenzminimums vor
sehen, ist in Italien eine Vollversorgung zwangsweise organisiert; die 
übrigen Länder bewegen s ich zwischen diesen Extremen (DOROW, 5, S. 9 
ff. ). 

2.2 Prinzipien der landwirtschaftl ichen Sozialpol itik 
in Europa 

Grundsätzliche Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Agrarsozialpo
litiken liegen bereits im Hinblick auf ihre sektorspezifische Organisa
tion vor (KOMMISSION, 17, 18). Ein Sondersystem für den Agrarsektor exi
stiert in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich, Italien und Lu
xemburg. Im Vereinigten Königreich, in Dänemark, den Niederlanden und Ir
land bestehen keine bzw. nur periphere Einrichtungen der landwirtschaft
lichen Sozialpolitik. Belgien stellt insofern einen Sonderfall dar, als 
es zwar keine sektorspezifische Sicherung für den Agrarsektor, jedoch ein 
Sonder system für alle Selbständigen unterhält. In den drei Beitrittslän
dern bestehen ausnahmslos Sondersysteme für den Agrarbereich (KIRNBAUER, 
15, S. 3 ff.). 

Innerhalb der Ländergruppe mit einem landwirtschaftlichen Sondersystem 
sind erhebliche Ausgestaltungsunterschiede feststellbar, die sich sowohl 
auf die Intensität der intersektoralen Umverteilung als auch auf den ver
sicherten Personenkreis, die Leistungsmodalitäten und die Finanzierungs
regelungen erstrecken (EGGERS, 6, S. 14 ff.; KIRNBAUER, 15, S. 9 ff.). 
Ein Anhaltspunkt für die Bedeutung der Einkommensstützung via Agrarso
zialpolitik in den einzelnen Mitgliedsländern ergibt sich aus dem Ver
hältnis der diesem Zweck dienenden öffentlichen Ausgaben zur Bruttowert
schöpfung der Landwirtschaft: 
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Einkommensstützung über d~~d~~tid~ Einrichtungen der sozialen 
Sicherung in v.H. der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 

Jahr 1974 1975 1976 1977 
Land (1974/75) (1975/76) (1976/77) (1977/78) 

BR Deutschland 9.8 9.1 9.1 9.8 
Frankreich 23.7 21. 7 23.1 
Niederlande 0.0 0.05 0.06 
Belgien 0.0 0.0 0.0 
Luxemburg 12.8 13.4 13.9 13.6 
Italien 37.2 
Vereinigtes König-
relch 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Irland 0.08 0.06 0.04 0.0 
Dänemark 0.0 0.0 0.0 0.0 

Quelle: E. SEEBOHM (26, S.148). 

Auch in den drei B~d~~ wird eine intersektorale Umverteilungs
politik über u.a. öffentlich finanzierte sektorspezifische Sondersysteme 
der sozialen Sicherung betrieben. Als reqht weitgehend erweist sich dabei 
vor allem die landwirtschaftliche Sozialversicherung in Griechenland, die 
neben sozialen Tatbeständen sogar betriebliche Risiken wie Hagel- und 
Frostschäden partiell abdeckt (ANDRICOPOULES, 2, S. 23). Die Leistungen 
im wichtigsten Bereich, der Alterssicherung für Landwirte, werden in 
Griechenland zu 85 % aus einer Zusatzgabe zur ~_ ... Ein komme n s
steuer finanziert, während in Spanien nur 22,75 % der erforderlichen Mit
tel vom Staat aufgebracht werden (KIRNBAUER, 15, S. 95 f.). 

Angesichts dieser vielfältigen Differenzierungen können wir uns an dieser 
Stelle für unsere weiteren Überlegungen auf die Feststellung beschränken, 
daß innerhalb der Gemeinschaft in bezug auf Existenz und Ausprägung der 
einzelstaatlichen Agrarsozialpolitik gravierende Unterschiede bestehen, 
die sich mit dem Beitritt tendenziell noch verstärken. 
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2.3 Die Rolle des Agrarsektors im Integrationsprozeß 

Die Folgen eines nicht auf die integrationspOlitischen Rahmenbedingungen 
abgestimmten Instrumenteneinsatzes zeigen sich heute deutlich in der ge
meinsamen Agrarpolitik: Die Schaffung einer weitreichenden institutionel
len Integration allein im Agrarsektor baute u.a. implizit auf die sehr 
wichtige, jedoch nicht gegebene Voraussetzung fester Wechselkurse inner
halb der Gemeinschaft auf. Diese grundlegende Fehlkonstruktion hatte zur 
Folge, daß der Agrarsektor zu keiner Zeit die ihm zugedachte Vorreiter
funktion 1) im europäischen Integrationsprozeß ausfüllen konnte. Die aus 
dem Zusammenwirken einer Teilintegration im Agrarsektor und der überwie
gend auf die GeWährleistung einer funktionellen Integration beschränkten 
Politik in den übrigen Bereichen resultierenden integrationspolitischen 
Ungleichgewichte führen wegen der Interdependenz aller Tei lmärkte 
zwangsläufig zu Anpassungsproblemen, die vor allem an den "Nahtstellen" 
zwischen Agrarpolitik und allgemeiner Wirtschaftspolitik sichtbar werden. 
Im Falle von Wechselkursänderungen einzelner MitgliedSländer bleibt den 
Gemeinschaftsorganen nur die Wahl, entweder den Landwirten (und Verbrau
chern) abrupte Preisänderungen zuzumuten, oder, wie es in der Realität 
geschieht, durch Schaffung einer exklusiven Währungsunion für die Land
wirtschaft die binnenmarktähnlichen Verhältnisse im Agrarsektor aufzuhe
ben und damit überdies auch in den übrigen Bereichen der Volkswirtschaft 
Verzerrungen auszulösen. M.a.W.: Die gegebenen integrationspoliti sehen 
Ungleichgewichte in der Gemeinschaft beinhalten desintegrierende Tenden
zen, die zu permanenten zusätzlichen Anpassungsproblemen führen (SCHMITT, 
23, S. 2 ff.; JARCHOW, 14, S. 185 ff.). 

Diese Ungleichgewichte gefährden darüber hinaus auch die Realisation sek
torspezifischer Ziele: Die Intensität des Einkommensdrucks in der Land
wirtschaft ist vor allem eine Funktion der Veränderung der außerlandwirt
schaftlichen Pro-Kopf-Einkommen. Bei divergierenden gesamtwirtschaftl i
ehen Bedingungen, die um so wahrscheinlicher eintreten werden, je mehr 
gemeinsame makropolitische Instrumente (z.B. Geldpolitik, Währungspoli
tik) fehlen, sind der einkonmenspolitischen Leistungsfähigkeit der ge
meinsamen Agrarpreispolitik unabhängig von aktuellen markt- und finanzpo
litischen Problemen enge Grenzen gesetzt. Im allgemeinen wird es nicht 

1) Diese optimistische Einschätzung vertraten u.a. HALLSTEIN, 12, S. 18 
ff.; KROHN, 19, S. 23 ff.; WEINSTOCK, 31, S. 18 ff. 
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rrtiglich sein, mit einer einheitlichen Preisänderungsrate in du.. Mit -
gliedsländern den Einkommensdruck in gleicher Weise zu begrenzen (HALLET, 
11, S. 317 ff.; SEEBOHM, 26, S. 42 ff.). 

Stellt man nun Oberlegungen zur Adäquanz einer gemeinsamen I andwi rt
schaftlichen Sozialpolitik an, so erscheint es realistisch, den Fortbe
stand dieser integrationspolitischen Ungleichgewichte in Rechnung zu 
stellen. Ein "Zurückschrauben" der agrarwi rtschaftl ichen Integration und 
damit eine Renationalisierung der Agrarpolitik dürfte wegen ihrer poli
tischen Implikationen die europäische Integration als Ganzes zur Dispo
sition stellen und wird daher von der Mehrheit der Mitgliedsländer nicht 
in Betracht gezogen. Auf der anderen Seite lehrt die Geschichte verschie
dene Anläufe zur Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion in Euro
pa, daß mit raschen Fortschritten nicht zu rechnen ist. Auch das Europä
ische Währungssystem (EWS) hat aus unserer Sicht bisher nicht zu funda
mentalen Änderungen geführt (VAUBEL, 29, S. 12 ff.). 

3 Ziele und Mittel einer gemeinsamen Agrarsozialpolitik 

Die Erfolgsaussichten einer gemeinsamen Agrarsozialpolitik werden weitge
hend bestimmt durch die nach ihrer Implementation auftretenden Zielhar
manien und -konflikte, insbesondere innerhalb folgender Zusammenhänge: 

(a) Eine gemeinsame Agrarsozialpolitik muß mit den maßgeblichen Integra
tionszielen begründbar sein und darüber hinaus für deren Erfüllung 
als wesentlich gelten, um entspreChendes politisches Gewicht zu 
erhalten. 

(b) Die verfolgten Agrarsozialpolitikziele müssen soweit harmonisierbar 
sein, daß eine dauerhafte gemeinschaftliche Konzeption gewährleistet 
ist. 

(c) Eine Stabilität dieses Konsenses ist allerdings auch nur dann zu er
warten, wenn durch eine Koordination zusammenhängender Integrations
schritte desintegrative Folgewirkungen einzelner, auf eine Harmoni
sierung ausgerichteter Maßnahmen weitgehend vermieden werden können. 

Nunmehr soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich diese Bedin
gungen beim gegenwärtigen Stand der Europäischen Einigung erfüllen las-
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sen. Daher wird zunächst das Verhältnis zwischen gemeinsamer Agrarsozial
politik und Integrationszielen betrachtet, um anschließend auf die Harmo
nisierbarkeit spezifischer Ziel- und Mittelbereiche einzugehen. 

3.1 Gemeinsame Agrarsozialpolitik und generelle bzw. 
sektorale Integrationsziele 

Eine Unterstützung seitens der allgemeinen Integrationsziele erfährt das 
Konzept einer gemeinsamen Agrarsozialpolitik zunächst durch die im EWG
Vertrag offensichtliche Betonung des ~fjll-~ (Art. 85 -94 
EWGV, 31). Ebenso gehören im Sinne des sektoralen Integrationsziels, "die 
Produkti vi tät der landwi rtschaft •.• zu steigern" (Art. 39 EWGV, 31), die 
gemäß Art. 40 EWGV geltenden "gemeinsamen Wettbewerbsregeln" zu den 
Grundlagen der Europäischen Agrarpolitik. Eine gemeinsame Agrarsozialpo
litik ist demnach als adäquat zu erachten, sofern die bestehenden unter
schiedlichen sozialpolitischen Be- und Entlastungen in den Mitgliedstaa
ten als wettbewerbsverfälschend einzustufen sind (SEEGERS, 27; SEEBOHM, 
26, S. 131 ff.). 

Dieses Argument zugunsten einer Harmonisierung vermag jedoch einer ge
naueren Wirkungsanalyse nicht standzuhalten. über eine Verbesserung der 
Beitrags-leistungs-Relationen geleistete Einkommensübertragungen werden 
c.p. zu einer Verlangsamung des Strukturwandels und damit mittel- und 
längerfristig zu einer 1I.e..",~c.M.e.~ der Wettbewerbssituation der 
begünstigten landwirte beitragen. Ferner ist zu berücksichtigen, daß den 
möglicherweise über eine Harmonisierung verminderbaren externen (d.h. 
zwischen Mitgliedsländern wirksamen) Verzerrungen zusätzlich interne Ver
zerrungen gegenüberstehen, die in Anbetracht der oben dargelegten Unter
schiede hinsichtlich der allgemeinen Sicherungssysteme zumindest in eini
gen ländern unvermeidlich sind (vgl. hierzu Abschnitt 3.2). Es erscheint 
uns als äußerst zweifelhaft, ob sich im Rahmen einer solchen Gegenüber
stellung positive Nettoeffekte ableiten lassen können2). 

2) Ein weiteres integrationspolitisches Argument betrifft den interregio
nalen (zwischenstaatlichen) Faktortransfer. Divergierende Systeme der 
sozialen Sicherung können z.B: wegen der fehlenden Übertragbarkeit 
erworbener Ansprüche ein Mobilitätshemmnis darstellen (BAlASSA, 3, 
S. 211 ff.; ANDEl, 1, S. 311 ff.). Es ist allerdings zu fragen, ob 
dieses Problem in Anbetracht der überwiegend famillenbetrieblich ge
prägten Agrarverfassung der meisten Mitgliedsländer im Bereich der 
landwirtschaft von Bedeutung ist. Des weiteren ist vorstellbar, daß 
derartige Mobilitätshemmnisse auch ohne die Vergemeinschaftung d~r 
agrarsozialen Sicherung auflösbar sind. Die Aktlvitäten der Gemeln-
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Spezifische Ziele einer ~6~ ~~ sind dem EWG-Vertrag 
nicht zu entnehmen, da eine Integration dieses Politikbereiches nicht 
vorgesehen ist. Ledigl ich einige allgemeine Vereinbarungen über die An
gleichung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Art. 117 EWGV, 30), die 
"Aufgabe der Kommission, eine Zusammenarbeit in sozialen Fragen zu för
dern" (Art. 118 EWGV, 30), punktuelle Koordinierungsmaßnahmen3) und über 
die Schaffung des Europäischen Sozialfonds (Art. 123-128 EWGV, 30) wurden 
getroffen. Offenbar soll auf sozialpolitischem Gebiet die nationalstaat
liche Selbständigkeit erhalten bleiben; denn auch in Art. 118 EWGV, in 
dem der Gedanke sozialpolitischer Koordination anklingt, verpfl ichten 
sich die Mitgliedstaaten nicht zur Zusammenarbeit, sondern es wird ledig
lich die Kommission beauftragt, eine solche Zusammenarbeit "zu fördern" 
(ZÖLLNER, 33, S. 383 ff.). Diese wiederum erhält dadurch keine rechtliche 
Grundlage, selbst sozialpolitische Mittel einzusetzen, sondern kann der 
ihr übertragenen Aufgabe nur durch informative Tätigkeit nachkommen 
(GISSLER, 8, S. 46-60). 

Der Versuch, eine ~~6d..e. &~ gemeinsamer Agrarso
zialpolitik aus ~~e.eiKe~ sozialpolitischen Integrationszielen abzulei
ten, kann daher nicht gelingen. So verbleibt nur noch eine Berufung auf 
das 6eJd,~ ~~t des EWG-Vertrages (§ 39 EWGV). Allerdings 
wird dieses dort zwar deutlich als Erhöhung der Pro-Kopf-Einkommen spezi
fiziert, doch fehlt jeglicher Hinweis, daß dies auch mit Hilfe sozialpo
litischer Transfers erfolgen soll; im Gegenteil: Nach den Worten des Ver
trages wird die gemeinsame Einkommenspolitik ausdrücklich auf produktivi
tätsfördernde Mittel beschränkt: "Das Kriterium der 'Angemessenheit' der 
Lebenshaltung der landwirtschaftlichen Bevölkerung scheint insofern am 
'Leistungsprinzip' orientiert zu sein, als über eine Produktivitätsstei
gerung der in der Landwirtschaft eingesetzten Faktoren, so wie es in der 
Zieldeklaration des Art. 39 wörtlich heißt, 'insbesondere durch Erhöhung 
des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, eine 
angemessene Lebenshaltung zu geWährleisten' ist" (MEHLER, 20 S. 393). 

Forts.Fn. 2): 
schaft hinsichtlich der Wanderarbeitnehmer zeigen in dieser Hinsicht 
ggf. auf die Landwirtschaft übertragbare Ansätze auf (WIRTSCHAFTS
DND SOZIALAUSSCHHUSS, 32. S. 1 ff.). 

3) Art. 119-122 EWGV, 30. Hierbei handelt es sich um spezielle Bestim
mungen über eine gleiche Entlohnung für Männer und Frauen bei glei
cher Arbeit, eine Gleichwertigkeit der Ordnung über bezahlte Frei
zeit, die soziale Sicherung der Wanderarbeitnehmer und die jährliche 
BeriChterstattung über die soziale Lage in der Gemeinschaft. 
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Die Schlußfolgerung aus diesen Oberlegungen ist offensichtlich: Schritte 
zur agrarsozialen Harmonisierung können von den wettbewerbsorientierten 
Intentionen des EWG-Vertrages her nur scheinbar als erwünscht gelten, und 
die für eine gemeinsame Agrarsozialpolitik konstitutive Funktion redis
tributiver Zielsetzungen wird weder durch generelle noch durch sektors pe
zi fi sche Vertragsziele abgedeckt. Sicherl ich bleibt zu prüfen, ob ni cht 
seit dem Vertragsabschluß zusätzliche Gemeinschafts~iele entstanden sind, 
die eine Revision dieser Feststellung ermöglichen. Jedoch beschränkt sich 
die Sozialpolitik der Gemeinschaft nach wie vor auf ~ie ihr anfangs zuge
wiesenen marginalen Aufgaben, und eine grundlegende Erweiterung der 
Grundsätze gemeinsamer Agrarpolitik ist ebenfalls nicht' zu erblicken. 

3.2 Agrarsozialpolitikziele im engeren Sinne: Soziale 
Sicherung der landwirtschaftlichen Bevölkerung 

Diese Zielsetzung läßt sich an hand einiger inhaltlicher Grundsätze struk
turieren, welche (a) die als sChutzwürdig anerkannten sozialen Tatbestän
de, (b) die sektor- und landesspezifische Ausformung der Ziele, (c) das 
politische Leitbild und dessen Ausgestaltung und (d) die Struktur der na
tionalen Referenzsysteme umfassen (HAGEDORN, 10, S. 79 ff.). Sie ermögli
chen eine Differenzierung nach sektoralen und nationalen Besonderheiten, 
deren Kenntnis für eine Beurteilung der Harmonisierbarkeit Voraussetzung 
ist. 

Die agrarsoziale Sicherung umfaßt in den EG-Mitgliedstaaten Ld.R. die 
üblicherweise als sChutzwürdig anerkannten sozialen Tatbestände. Eine 
diesbezügliche Zielharmonisierung kann daher als vergleichsweise unpro
blematisch angesehen werden. Im Hinblick auf die nähere Ausformung der 
Agrarsozialpolitikziele bestehen jedoch mancherlei sektor- und landesspe
zifische Unterschiede (SCHMITT, 23, S. 8). Als charakteristisch erweist 
sich dabei die Tatsache, daß das Leistungsniveau der sozialen Sicherungs
systeme (a) für die Agrarbevölkerung niedriger ist als. für Nichtlandwirte 
(HAGEDORN, 10, S. 194 ff.; EGGERS, 6, S. 14 ff.) und (b) im Laufe der 
wirtschaftlichen Entwicklung steigt, da traditionelle Sicherungsinstitu
tionen teil- und schrittweise durch gesetzliche ersetzt werden (DOMSCH, 
4, S. 42 und 89 f.). Die sektoralen Sicherungssysteme weisen daher - wie 
in Abschnitt 2 skizziert - erhebliche Unterschiede auf. 
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Zu den Ursachen wollen wir nun die folgenden Hypothesen andeuten: Neben 
der gewiß auch relevanten finanziellen Leistungsfähigkeit des öffentli
chen Sektors dürfte vor allem ei n di vergierender Sicherungsbedarf aus
schlaggebend sein, der sowohl auf ökonomische Gründe (divergierende In
tensität des Anpassungs- bzw. Einkommensdrucks in der Landwirtschaft) als 
auch auf eher traditionelle Faktoren (z.B. unterschiedliche Bedeutung des 
bäuerlichen Altenteils) zurückzuführen ist. Eine Egalisierung dieser si
tuationsbedingten Zieldi fferenzierung wäre viel fach gl ei chbedeutend mit 
einer Vernachlässigung sektor- und regionalspezifischer sozialpolitischer 
Bedürfnisse. 

Mit weitgehender übereinstimmung folgen die Agrarsozialpolitiken in Euro
pa dem politischen Leitbild einer sozialrechtlichen Gleichbehandlung der 
Agrarbevölkerung (HAGEDORN, 9, S. 203 ff.; 10, S. 91 ff.; EGGERS, 6, S. 
14 ff.).Dies ist dadurch zu erklären, daß der Ausbau der agrarsozialen 
Sicherung dem Vorbild der schon bestehenden allgemeinen sozialen Siche
rung folgte. Von seiten der politischen ~t6~~ sind daher - so lange 
man sie isoliert sieht - kaum Differenzen zu erwarten. Allerdings trifft 
diese Feststellung nicht mehr für eine auf die ~ dieses Orientie
rungskriteriums erweiterte Betrachtung zu. Da es nämlich eine unmittelba
re Bezugnahme auf die allgemeinen sozialen Sicherungssysteme der EG-Staa
ten beinhaltet4), gehen gemäß deren (in Abschnitt 2 geSChilderten) Man
nigfaltigkeit unterschiedliche Grundsätze in die nationalstaatl ichen 
Agrarsozialpolitiken ein. Sowohl hinsichtlich des maßgeblichen Si che
rungsprinzips (Versicherungs- oder Versorgungsprinzip) als auch in den 
Anspruchs- und Bemessungsgrundlagen weichen diese Systeme z.T. erheblich 
vone inander ab. Die Ursachen für diese Unterschiede ist vor allem darin 
zu sehen, daß aufgrund verschiedenartiger gesellschaftlicher Zielpräfe
renzen der Mitgliedsländer die Wahl zwischen den denkbaren Grundformen zu 
entsprechend unterschiedlichen Ergebnissen führen~; die Ableitung ei
nes einheitlichen, für alle Länder "optimalen" sozialen Sicherungssystems 
ist infolgedessen nicht möglich. Weitere wichtige Gründe sind in den je
weiligen historischen Gegebenheiten und in der vorherrschenden Einschät
zung der ökonomischen MögliChkeiten zu suchen. 

4) Zur Wahl der allgemeinen sozialen Sicherung als Referenzsystem für die 
Ausgestaltung der sektoralen sozialen Sicherung vgl. im eInzelnen 
HAGEDORN, 10, S. 91-106. 
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Da Art. 117 EWGV nur eine begrenzte Abstimmung zwischen den einzelstaat
lichen Sozialordnungen vorsieht, ist davon auszugehen, daß die gegenwär
tigen Unterschiede weiterbestehen werden, zumal auch wichtige wirtschaft
liche, soziale und politische Faktoren einer Vereinheitlichung entgegen
stehen (URFER, 28, S. 113 ff.). Dies bedeutet jedoch nichts anderes, als 
daß eine sozialrechtliche Gleichstellung der in der Landwirtschaft Be
SChäftigten mittels einer einheitlichen landwirtschaftlichen Sozialpoli
tik nicht möglich ist. Auch würde eine Vergemeinschaftung dieses Politik
bereiches zumindest in einigen Mitgliedsländern zu verstärkten Hemmnissen 
des intersektoralen Faktortransfers führen und die Desintegration des 
Agrarsektors gegenüber den übrigen Bereichen der Volkswirtschaft verstär
ken (SCHMITT, 23, S. 9). 

Dieser vorerst unlösbare Zielkonflikt zwischen internationalen und inter
sektoralen Gleichbehandlungszielen bindet somit eine Integration auf der 
einen Ebene an eine entsprechende Desintegration auf der anderen, und 
zwar nicht nur in einer statischen, sondern vor allem in der dynamischen 
Betrachtung: Jede nationalstaatliche (sozialpolitische) Zielmodifikation 
(beispielsweise eine Änderung der Rentendynamisierung infolge von Finan
zierungsengpässen) könnte eine entsprechende Ziel korrektur in der sekto
ralen Sozialpolitik (sofern man diese nicht völlig isoliert) Und damit 
einen neuen Konflikt mit den Gemeinschaftszielen auslösen. Ebenso wie die 
desintegrativen Folgen derartiger Konfliktsituationen aufgrund der man
gelnden Koordination von nationlen Währungspolitiken und gemeinsamer 
Agrarpolitik längst zu den entmutigenden Erfahrungen der Europä ischen 
Agrarpreispol itik gehören, ist zu befürchten, daß auch eine gemeinsame 
agrarsoziale Sicherung anstelle des mit ihr beabsichtigten positiven Ei
nigungseffektes eine zusätzliche Quelle desintegrierender Tendenzen dar
stellen würde. 
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3.3 Agrarsozialpolitik im weiteren Sinne als Instrument 
komplementärer EinKommenstransfers 

Die Bedeutung einkommenspolitischer Zielsetzungen in der Agrarsozialpoli
tik der EG-Mitgliedstaaten5) wird maßgeblich bestimmt durch (a) die in
stitutionellen Möglichkeiten einer Kanalisierung von Einkommenstransfers 
mit Hilfe einer landwirtschaftlichen Sozialversicherung, (b) dem agrarpo
litischen Handlungsbedarf hinsichtlich einer nationalstaatlichen Einkom
menstützung und (c) durch die politische Definition des Agrareinkommens
ziels selbst. 

Die Agrarsozialpolitik dient nur in denjenigen Mitgliedstaaten neben ih
rer eigentlichen Aufgabe sozialer Sicherung auch agrarpolitisch motivier
ten Einkommensübertragungen, in'denen sie über sektorspezifische Institu
tionen verfügt und daher sowohl in der administrativen Durchführung als 
auch im Hinblick auf die verteilungspolitische Transparenz eine genügende 
Distanzierbarkeit von den übrigen Bevölkerungsgruppen gewährleistet ist. 

Eine weitere institutionelle Voraussetzung liegt in der Existenz eines 
beitrags- (nicht steuer-)finanzierten sozialen Sicherungssystems, da nur 
dann besondere Staatszuschüsse als beitragssenkende (und gegenüber Nicht
Iandwirten beitragsvergünstigende) Einkommenshilfen inden I andwi rt
schaftlichen Sozialversicherungsetat eingeschleust werden können. Somit 
fehlen im Falle integrierter landwirtschaftlicher und/oder generell steu
erfinanzierter sozialer Sicherungssysteme die institutionellen Vorausset
zungen für eine mit der landwirtschaftlichen Sozialversicherung verfloch
tene Einkommenspolitik6). 

5) Eine gemeinsame Agrarsozialpolitik im weiteren Sinne ist auch als 
strukturpolitisches, d.h. auf die Förderung der Faktormobilität ge
richtetes Instrument denkbar. Ansätze hierzu existieren bereits lm 
Rahmen der Richtlinie 72/160/EWG (Landabgaberente). Neben den spezi
fischen Problemen (SCHMITT, v.WITZKE, 251 wäre jedoch ähnlich Wle im 
vorangegangenen Abschnitt der grundsätzllchen Frage nachzugehen, ob 
angeslcnts der innerhalb der Gemeinschaft erheblich diverglerenden 
strukturpolitischen Erfordernisse eine Zentralisierung dieses Politik
bereiches als problemadäquat angesehen werden kann. Auf eine Erörte
rung dieses Problems muß hier aus Platzgründen verzichtet werden. 

6) Theoretisch vorstellbar wäre natürlich die (bisher nicht erfolgte) 
Schaffung eigenständiger (d.h. von den Sozialversicherungen unabhängi
ger) Institutionen der Agrarsozialpolitik zur Verteilung intersekto
raler Einkommensübertragungen. 
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Die Anforderungen an eine landwirtschaftliche Einkommenspolitik sind um 
so höher. je stärker der i nfol ge stagnierender Nahrungsmitte lnachfrage, 
techni sehen Fortschritts und außerlandwi rtschaftl ichen Einkommenswach s
tums entstehende sektorale Einkommensdruck ist und je ungünstiger die aus 
der begrenzten Faktormobilität und der jeweiligen gesamtwirtschaftlichen 
Situation resultierenden Möglichkeiten sind, diesem Einkommensdruck durch 
einen beschleunigten Agrarstrukturwandel nachzugeben. Als Folge unter
schiedlicher Konstellationen dieser Einflußfaktoren kann in einigen Län
dern die gemeinsame Agrarpreispolitik den einkommenspolitischen Zielen 
gerecht werden, während in anderen komplementäre Einkommensstützungen 
wiederum unterschiedlichen Ausmaßes erforderlich sind. Eine Nivellierung 
der sozialpolitischen Einkommenshilfen könnte daher nur willkürlich unter 
Vernachlässigung nationaler Einkommensziele und darüber hinaus unter der 
Gefahr erfolgen, daß aufgrund substitutiver Beziehungen zwischen sozial
und preispolitischer Einkommensstützuflg ein entsprechend desintegrativer 
Harmonieverlust hinsichtlich der gemeinsamen Agrarpreisvorstellungen ein
träte. 

Diese mangelnde Harmonisierbarkeit der nationalen Agrareinkommensziele 
ist jedoch nicht zuletzt eine Folge der Tatsache, daß diese, da sie das 
Ergebnis eines entsprechenden politischen Prozesses sind, im Sinne einer 
globalen Einkorrmensparität definiert werden, und demgemäß auch die so
zialpolitischen Transfers nicht selektiv, sondern zugunsten aller Mit
glieder erfolgen (HAGEDORN, 10, S. 264 ff.). Aus diesem Zielverständnis 
folgt (i n Verbindung mit den soeben geschi Iderten Zusammenhängen) das 
einkommenspolitische Paradoxon, daß (im Prinzip) arme Mitgliedstaaten 
keiner, reiche aber beträchtlicher agrarsozialpolitischer Einkommenshil
fen bedürfen. Geht man allerdings davon aus, daß infolge veränderter po
litischer Prioritäten (SCHMITT, 24, S. 104), besonders infolge des ver
engten preispolitischen Spielraumes, eine Ablösung des Prinzips globaler 
Einkommensparität durch den Grundsatz einer "Parität der Einkonrnenssiche
rungOI im Sinne einer entsprechend differenzierten Einkommenspolitik poli
tisch eher durchsetzbar erscheint, so bestände dann vielleicht Aussicht 
auf eine neue einkommenspolitische Gemeinsamkeit der EG-Mitgliedstaaten. 
Diese könnte sich aus einem grundlegenden gesellschaftspolitischen Inter
esse an der Lösung des Niedrigeinkommensproblems ergeben, das vor allem 
in den Beitrittsländern als sozialpolitische Zielsetzung wesentlich er
scheint. 

558 



Ob diese hypothetische Kongruenz der nationalen Einkommenssicherungsziele 
als Grundlage gemeinsamer Agrarsozialpolitik allerdings auch gleicher
maßen für ihre instrumentelle Operationalisierbarkeit gilt, ist zumindest 
fraglich. Sicherlich sind die ökonomischen und verteilungspol iti schen 
Vorzüge einer selektiven Agrareinkommenspolitik in Verbindung mit einer 
restriktiven Preispolitik offensichtlich (KOESTER, TANGERMANN, 16). Sie 
führt jedoch u.E. zu analogen Konfliktsituationen, wie sie bereits im Zu
sarrrnenhang mit einer Vergemeinschaftung der übrigen agrarsozialpoliti
schen Zielbereiche aufgezeigt wurden. 

4 Schlußbemerkungen 

Fassen wir unsere Überlegungen zusammen, so ergibt sich, daß die Schaf
fung einer gemeinsamen landwirtschaftlichen Sozialpolitik unter den ge
genwärtigen Rahmenbedingungen folgende, aus unserer Si cht derzeit nicht 
vermeidbare Probleme aufwerfen würde: 

(a) Eine gemeinsame Agrarsozialpolitik ist aus den geltenden Vereinba
rungen des EWG-Vertrages heraus nicht begründbar. 

(b) Das Instrument einer gemeinsamen Agrarsozialpolitik ist nicht mit 
dem Ziel einer sozialrechtlichen Gleichstellung der in der Landwirt
schaft Beschäftigten in allen Ländern kompatibel und würde daher zu 
zusätzlichen internen Verzerrungen, d.h. zu einer weiteren Desinte
gration des Agrarsektors innerhalb der einzelnen Volkswirtschaften 
bzw. der Gemeinschaft als Ganzes führen und damit die bereits beste
henden intersektoralen Ungleichgewichte verstärken. 

(c) Die eben genannte Schlußfolgerung ergibt sich auch für den Fall, daß 
eine gemeinsame landwirtschaftliche Sozialpolitik in einem weiteren 
Sinne, d.h. als Instrument der Einkommenspolitik im Agrarsektor zu 
konzipieren wäre. Sie gilt darüber hinaus auch für eine veränderte 
Interpretation des sektoralen Einkommensziels im Sinne einer Mindest
einkommenssicherung. 

Zusammenfassend zeigt sich somit, daß eine gemeinsame landwirtschaftliche 
Sozialpolitik kein Heilmittel für die 'aktuellen agrarpolitischen Probleme 
darstellen kann. Dies gilt im übrigen auch für die aktuellen finanzpoli
tischen Schwierigkeiten: Abgesehen von der Notwendigkeit der Mobilisie-
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rung von finanziellen Ressourcen für ein solches Instrument besteht keine 
Gewähr dafür, daß die Finanztransfereffekte einer gemeinsamen Agrarso
zialpolitik in einem systematischen Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 
Leistungskraft der Mitgliedsländer stehen würden. Das zwangsläufig höhere 
Leistungsniveau in "reichen" Ländern deutet darauf hin, daß das ungelöste 
Finanzausgleichsproblem eher noch verschärft werden würde. 
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